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Wir feiern Geburtstag! Seit dreißig Jahren stehen wir Menschen mit Unterstützungsbe-
darf, ihren Angehörigen sowie ehrenamtlich Tätigen im Bereich der rechtlichen Betreu-
ung mit Rat und Tat zur Seite. Darauf  sind wir stolz. Doch wir ruhen uns nicht aus, son-
dern nehmen Schwung auf für die Herausforderungen, die schon im nächsten Jahr mit 
dem neuen Betreuungsrecht auf uns warten. So stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe einen 
weiteren Ausblick zur Verfügung, diesmal für die Neuerungen im Berichtswesen ab 1.1.2023. 

Darüber hinaus halten wir Sie auch zu den Änderungen der Pflegereform und den von 
der Bundesregierung beschlossenen Entlastungsmaßnahmen auf dem Laufenden. Aber 
auch zum Pfändungsschutzkonto, vorsorgenden Verfügungen und der Wohnungsverein-
barung erfahren Sie mit dieser Ausgabe mehr.

… und falls Sie uns einmal persönlich kennenlernen möchten, stehen wir Ihnen seit dem 
5. Mai auch im Sozialberatungszentrum Niederlausitz zur Verfügung!

Steffi Randig, Redaktion 

L I E B E  L E S E R I N N E N  U N D  L E S E R !
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Wir unterstützen geistig, körperlich und  
psychisch beeinträchtigte Menschen …
bei der Regelung ihrer rechtlichen Angelegenheiten.   
Grundlage ist ein richterlicher Beschluss des zuständigen 
 Betreuungsgerichtes und die klare Definition von Aufgabenkreisen. 
Wir unterliegen dabei der regelmäßigen gerichtlichen Prüfung.

Wir informieren und beraten …
zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Dazu gehört ebenso die Beratung 
zur Ausübung der Verfügung, aber auch die Unterstützung bei der Erstellung einer  
solchen Vollmacht.

Wir bieten in jeder Betreuungsstelle  
für ehrenamtlich tätige Betreuer*innen …
Beratungen und Fortbildungen. Auch wenn Sie sich gerade  
erst mit diesem Thema auseinandersetzen möchten, stehen wir 
 Ihnen von Anfang an zur Seite.

www.lebenshilfe-betreuungsverein.de

Betreuungsverein
Lebenshilfe Brandenburg e. V.

Alle Betreuungsstellen  
im Überblick

Unterstützen Sie unseren Verein durch  
Ihren Einkauf auf www.gooding.de 
Der Betreuungsverein Lebenshilfe Bran-
denburg e. V. geht seit Beginn des Jah-
res neue Wege bei der Spendensamm-
lung. Die Internet-Plattform „Gooding“ 
ermöglicht es jedem, unseren Verein 
durch seine Online-Einkäufe zu unter-
stützen. Angeschlossen sind mehr als 

1.800 bekannte Online-Shops, die bei 
jedem Einkauf eine Prämie von durch-
schnittlich 5 % des Einkaufswerts an 
unseren Verein spenden. Als Käufer 
selbst bezahlt man dabei nicht mehr, 
die Prämienzahlung wird durch die On-
line-Shops übernommen. Man muss 
sich bei Gooding nicht als Nutzer regis-
trieren und keine Daten über sich preis-
geben.

Wir würden uns freuen, wenn 
auch Sie unseren Verein auf  
diese Weise unterstützen  
würden! 

Dafür gehen Sie vor Ihrem nächsten 
Einkauf auf die Internetseite www.goo-
ding.de und wählen dort einen von 
über 1.800 Online-Shops aus, in dem 
Sie einkaufen möchten. 
Im Anschluss wählen Sie den Betreu-
ungsverein Lebenshilfe Brandenburg e. V. 
als Begünstigten der Prämie aus. Dann 
beginnen Sie wie gewohnt Ihren Ein-
kauf, der für Sie durch die Prämienzah-
lung nicht teurer wird. 

Nadine Sept,  
Mitarbeiterin Geschäftsstelle 

info@lebenshilfe-betreuungsverein.de

S P E N D E N K O N T O

Sparkasse Märkisch-Oderland
IBAN: DE98 1705 4040 3207 0385 48
BIC: WELADED1MOL

K O N T A K T

Betreuungsverein
Lebenshilfe Brandenburg e. V.
Mahlsdorfer Straße 61
15366 Hoppegarten OT Hönow
info@lebenshilfe-betreuungsverein.de
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Deutschlands größter Betreuungsverein 
 feiert sein 30-jähriges Bestehen 

Wir schreiben das Jahr 1992 und das 
als »Jahrhundertgesetz« deklarierte und 
hoch gelobte Betreuungsrecht ist am  
1. Januar in Kraft getreten. Es löst die 
bestehenden Gesetze ab, in deren Folge 
Menschen noch entmündigt und bevor-
mundet wurden. Die Bezeichnung Vor-
mund und Gebrechlichkeitspfleger, das 
war einmal. Von jetzt an sollen die 
Wahrung der Grundrechte und die Ver-
wirklichung der Selbstbestimmung der 
betreuten Personen im Mittelpunkt des 
Handelns der neuen Betreuer*innen 
stehen. 

Trotz großer gesellschaftlicher Verän-
derungen und Umbrüche ist 1992 auch 
das Jahr, in dem eine Gruppe engagier-
ter Brandenburger*innen, zumeist Fa-
milienangehörige der jetzt zu betreuen-
den Menschen, sich mit dem Ziel 
trafen, die neuen gesetzlichen Grundla-
gen zu verstehen, zu vermitteln und an-
zuwenden. Sehr schnell ist man sich ei-
nig einen Ort zu schaffen, um sich zu 
organisieren, auszutauschen und Un-
terstützung zu erhalten. Mit der Grün-
dung des Betreuungsvereins Lebenshilfe 
Brandenburg e. V.  im Juni 1992 ist dieser 
Schritt getan. Los gehts in Nauen mit 
der Eröffnung der ersten Betreuungs-
stelle am 1. Oktober 1992.

2022 ist der Betreuungsverein Lebens-
hilfe Brandenburg e. V. bundesweit der 
größte Verein seiner Art. Heute finden 
1.200 ehrenamtliche Betreuer*innen in 
23 Betreuungsstellen des Vereins einen 
Anlaufpunkt, um aus der Zivilgesell-
schaft heraus das Betreuungswesen 
mitzugestalten und weiterzuentwi-
ckeln. Die annähernd einhundert 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen füh-
ren darüber hinaus rechtliche Betreu-
ungen für 2.200 Brandenburger*in-
nen. Mit den Betreuungsgerichten und 
Betreuungsbehörden steht der Verein 
in engem Austausch und Dank der wie-
deraufgenommenen Förderung durch 
das Land Brandenburg, ist der Verein 

auch für Politik und Verwaltung eine 
beständige und verlässliche Institution 
des Betreuungswesens im Landes 
Brandenburg.  

Was nach einer Erfolgsgeschichte 
klingt, war jedoch über viele Jahre nicht 
leicht. Die Spannweite der wirtschaftli-
chen Herausforderungen für den Ver-
ein reichte von einer vollständigen und 
jahrelangen Einstellung von Landeszu-
wendungen bis hin zu einer fehlenden 
Vergütungsanpassung über vierzehn 
Jahre. Auch heute sind Be treuungs-
vereine nach wie vor unterfinanziert 
und haben nur Bestand aufgrund des 
selbstlosen und engagierten Einsatzes 
ihrer Mitarbeiter*innen. Dafür bietet 
jedoch die Tätigkeit des rechtlichen Be-
treuers die Möglichkeit, Verantwortung 
zu übernehmen, Erfüllung in seiner Tä-
tigkeit zu finden und natürlich auch an 
diesen Herausforderungen persönlich 
zu wachsen. Beim Betreuungsverein 
arbeiten, heißt manchmal dann auch 
mit dem Betreuungsverein alt werden. 
So haben wir einen Großteil der ver-
dienten Mitarbeiter*innen der ersten 
Stunde bereits in den Ruhestand verab-
schiedet. 

Nicht wenige der ehrenamtlichen Be-
treuer*innen, welche über die Jahre die 
Beratung, Fortbildung und persönliche 
Unterstützung des Vereins in An-
spruch genommen haben oder als Mit-
glied des Vereins dessen Geschicke mit-
bestimmen, werden dieses Jahr ebe n falls 
ihr 30-jähriges Jubiläum begehen kön-
nen. Ruhestand ist hier kein Thema 
und mit Sicherheit schauen sie auf be-
wegte aber auch erfüllende Jahre zu-
rück. Ob sie einen Familienangehöri-
gen betreuen oder als sogenannter 
Fremdbetreuer tätig sind, bei dreißig 
Jahren im Amt spricht Einiges dafür, 
dass sie sehr viel richtig gemacht haben.

Gesellschaftlich fehlt es an Anerken-
nung und Würdigung des Betreueram-

tes. Die Gründe sind vielschichtig. Ge-
rade deswegen möchten wir als Verein 
auch in Zukunft allen Betreuer*innen 
die Wertschätzung zukommen lassen, 
die ihr Engagement »für Menschen, die 
ihrer Unterstützung so dringend be-
dürfen« verdient.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Be-
treuungsrechtes ab 1. Januar 2023 wird 
für den Betreuungsverein Lebenshilfe 
Brandenburg e. V. ein neues Kapitel sei-
ner Geschichte aufgeschlagen. Ehren-
amtliche Betreuer*innen werden künf-
tig wesentlich enger über Fort- und 
Weiterbildungsangebote und mögliche 
Verhinderungsbetreuungen an den 
Verein angebunden. Hauptamtliche Be-
treuer*innen haben sich zu registrieren 
und ihre Sachkunde zu belegen. Für all 
dies, hat der Verein vor dem Hinter-
grund der ohnehin sehr angespannten 
Finanz- und Personalsituation im Be-
treuungswesen, den organisatorischen 
Rahmen zu schaffen und die finanziel-
len Ressourcen zu erstreiten. 

Aber das sind Sorgen von Morgen. 
Heute freuen wir uns über 30 Jahre Be-
treuungsverein Lebenshilfe Branden-
burg e. V. im Dienste von Menschen 
mit Unterstützungsbedarf.

Kay-Uwe Lambrecht, Geschäftsführer 
info@lebenshilfe-betreuungsverein.de

30 Jahre Betreuungsrecht
30 Jahre ehrenamtliche rechtliche Betreuung
30 Jahre Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e. V.
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Pflegereform 2022 
Neuregelungen in der Pflege – Ein Überblick

Seit dem 1. Januar 2022 treten die neuen Regelungen in Kraft, die durch den Bundestag im Juni 2021 beschlossen wurden. 
Eine finanzielle Entlastung der pflegebedürftigen Menschen soll damit erreicht werden.

Ein Überblick über die  
wichtigsten Neuerungen

Erhöhung des Zuschusses für  
Pflegesachleistungen um 5 % 
(ab Pflegegrad 2)

Erhöhung des Zuschusses zur  
Kurzzeitpflege um 10 %  
(ab Pflegegrad 2)

Erhöhung des Zuschusses zu  
den Pflegekosten im Heim  
(ab Pflegegrad 2): 
Erhalt eines sogenannten Leistungs-
zuschlages auf die Pflege- und Ausbil-
dungskosten, der sich nach der Verweil-
dauer im Pflegeheim richtet und nicht 
beantragt werden muss.

Versorgung mit Hilfsmitteln  
wird einfacher: 
Ausreichend, zum Antrag auf ein Hilfs-
mittel, ist die beigefügte aktuelle Emp-
fehlung durch eine Pflegefachkraft, 
statt der vorher benötigten  ärztlichen 
Verordnung.

Ohne Antragstellung Umwandlung 
von Pflegesachleistungen möglich:
Bis zu 40 % der nicht genutzten Pfle-
gesachleistungsbeträge können, ohne 
vorherige Beantragung, für Entlastungs-
leistungen verwendet werden.

Zusätzlicher Anspruch auf Über-
gangspflege im Krankenhaus: 
Sollte die Versorgung nicht auf ande-
rem Wege gewährleistet werden besteht 

sie für maximal 10 Tage je Kranken-
hausbehandlung.

Geltendmachung von Erstattungs-
ansprüchen: 
Einige Ansprüche bleiben auch nach 
dem Tod der versicherten Person beste-
hen und können, innerhalb von 12 Mo-
naten, durch die Erben geltend gemacht 
werden.

Nadin Wendland,  
Büroleiterin und rechtliche Betreuerin,  

Betreuungsstelle Templin 
templin@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Quellen: www.verbraucherzentrale.de

Alle unter einem Dach
Die Betreuungsstellen Cottbus und Senftenberg haben sich weiter vernetzt und sind nun Teil des 
Sozial- und Beratungszentrums Niederlausitz geworden.

Am 5. Mai  2022 öffnete das Sozialbera-
tungszentrum Niederlausitz seine Pfor-
ten. Begeistert von dem neuen Angebot 

ließ es sich Herr Köhne als Bürger-
meister der Stadt Drebkau nicht neh-
men, den Akteuren einen guten Start 
zu wünschen. So stehen den Bürgern 
der Region vereint unter einem Dach 
verschiedene Partner aus dem sozialen 
Netzwerk für die unterschiedlichsten 
Anliegen zur Verfügung.  

Zu den Kooperationspartnern zählen 
der Rehnsdorfer Betreutes Wohnen 
e. V., das Deutsche Rote Kreuz (Kreis-
verband Niederlausitz e. V.), der Betreu-
ungsverein Lebenshilfe Brandenburg 
e. V., das Frauenhaus Cottbus e. V. so-
wie die Hauskrankenpflege Benner. 
Das Leistungsangebot reicht von der 
Beratung zu Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen, Stammtischen für 
Pflegende bzw. Betreuende, Schwange-
renberatung, verschiedenen Angebote 
in der Suchtberatung (Einzel-, Grup-
pen- und Angehörigengruppen), Bera-
tung zu vorsorgenden Verfügungen 
und zur rechtlichen Betreuung, Hilfe 

bei häuslicher Gewalt bis zu Trennung 
und Scheidung sowie Pflegeleistungen. 

Der Betreuungsverein Lebenshilfe 
Brandenburg e. V. wird jeden 4. Mitt-
woch im Monat ab 14 Uhr vor Ort in der 
Gartenstraße 2b in Drebkau sein. Frau 
Günter von der Betreuungsstelle Senf-
tenberg (Telefon 03573-7990010) sowie 
Frau Hollnick von der Betreuungsstelle 
Cottbus (Telefon 0355-4304755) werden 
zu Fragen der rechtlichen Betreuung 
und zu vorsorgenden Verfügungen zur 
Seite  stehen. Weiterhin sind Informati-
onsveranstaltungen für ehrenamtlich 
Tätige im Rahmen der rechtlichen Be-
treuung sowie Informationsveranstal-
tungen zu vorsorgenden Verfügungen 
in Vorbereitung.

Katja Hollnick 
Betreuungsstelle Cottbus/  

Betreuungsstelle Senftenberg 
cottbus@lebenshilfe-betreuungsverein.de

„Das Leben ist  
eines der schönsten ...  

mit wenigen Ausnahmen.“  
Meurer 1934–2018

K O N T A K T

Anonym per WhatsApp: 
0170-3368740 
Telefonisch per Anrufbeantworter: 
035602-515320

A N F A H R T

Sozial- und Beratungszentrum  
Niederlausitz
Gartenstraße 2b
03116 Drebkau
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Ehrenamtler- und Infoveranstaltungen

14.6.2022, 10–12 Uhr, Neuruppin 
Vorsorgende Verfügungen – Vollmacht,  
Betreuungs- und Patientenverfügung 
Betreuungsstelle Neuruppin,  
Feldmannstraße 6

15.6.2022, 15.15 Uhr, Oranienburg 
Einführung in die rechtliche Betreuung –  
Registrierung und Betreuungsplanung 
Betreuungsstelle Oberhavel,  
Lehnitzstraße 30, Ebene 0,  
in den Räumen von KaBS

15.6.2022, 16.30–18 Uhr, Senftenberg 
Erfahrungsaustausch inklusive Fachteil 
Landratsamt, Dubinaweg 1

16.6.2022, 15 Uhr, Forst (Lausitz) 
Thema noch offen 
Betreuungsstelle Forst (Lausitz) 
Cottbuser Straße 5

21.6.2022, 17 Uhr, Potsdam-Mittelmark 
Unterbringungsmaßnahmen und  
Genehmigungspflichten 
Technologie- und Gründerzentrum  
Potsdam-Mittelmark GmbH  

Potsdamer Straße 18A, 14513 Teltow

22.6.2022, 15–16 Uhr, Bad Freienwalde 
Unfallschutz und Haftpflicht für Menschen 
mit Behinderung. Zu Gast: Frau Heike 
Kramm, Ergo Versicherung 
Betreuungsstelle Bad Freienwalde,  
Wriezener Straße 58

23.6.2022, 15–17 Uhr, Nauen 
Erfahrungsaustausch 
Betreuungsstelle Nauen, 
Dammstraße 7a, Haus E

23.6.2022, 14 Uhr, Finsterwalde 
Schwerbehindertenrecht 
Betreuungsstelle  

Wilhelm-Liebknecht-Straße 6

30.6.2022, 15–16.30 Uhr, Angermünde 
Die Reform des Betreuungsrechts – was auf 
ehrenamtliche Betreuer*innen zukommt 
Haus der Generationen der Volkssolidarität, 
Straße des Friedens 5a

30.6.2022, 16 Uhr, Hönow 
Patientenverfügung 
Betreuungsverein Lebenshilfe  
Brandenburg e. V., Mahlsdorfer Straße 61 

4.7.2022, 10–12 Uhr, Spremberg 
Thema noch offen  
Volkshochschule, Mittelstraße 2

Hinweis: Um telefonische Voranmeldung wird  
gebeten. Weitere Veranstaltungen und Termine 
für  2022 finden Sie im Internet: 
www.lebenshilfe-betreuungsverein.de/termine

Der Übergang vom Kind 
zum Betreuten
Teil 3: Die Nutzungsvereinbarung zum Wohnen 

In den letzten Ausgaben unserer Zeitschrift wurden Sie informiert, wie sich das 
rechtliche Verhältnis von Kindern mit Behinderung und deren Eltern ab dem 18. 
Lebensjahr ändert. Insbesondere wurden die Pflegevereinbarung und die Versor-
gungsvereinbarung erläutert, die durch einen Ergänzungsbetreuer abgeschlossen 
werden muss. Nun widmen wir uns der Wohnungsvereinbarung zwischen Eltern 
und behinderten Kindern, wenn diese in einem gemeinsamen Haushalt leben. 
Ein Mietvertrag muss steuerrechtlich angezeigt werden und die Eltern müssen da-
für dem Finanzamt Steuern zahlen.

Wohnungsvereinbarung

In der Nutzungsvereinbarung über das 
Wohnen sollten folgende Punkte ent-
halten sein:

	c Nutzungsgegenstand

	c Entgelt

	c Nutzungszeit

	c Instandhaltung, Tierhaltung,  
Untervermietung

Als Nutzungsgegenstand sollte eine 
konkrete Beschreibung beispielsweise 
des Zimmers mit der Anschrift des 
Wohnobjektes benannt werden. Wer-
den andere Räume mitgenutzt, ist dies 
ebenfalls festzuhalten.

Als Nutzungsentgelt kann eine kopftei-
lige Beteiligung an den Kosten der Un-
terkunft vereinbart werden. Diese ori-
entieren sich dann an dem Bescheid 
des Kostenträgers für Sozialleistungen 
und werden entsprechend den dortigen 
Mitwirkungspflichten (Meldung aller 
Veränderungen) nach Bescheidung an-
gepasst.

Der Beginn der Vereinbarung sollte 
auch hier an den Beginn der Zahlung 
des Einkommens gekoppelt sein. Hier 
kann man den Beginn der Gewährung 
der Grundsicherungsleistungen benen-
nen. Auch die Ermächtigung der direk-
ten Zahlung des Sozialleistungsträgers 
an die Eltern kann man regeln.

Die Beendigung der Nutzung kann ana-
log der Regelungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches zum Mietrecht verein-
bart werden. 

Außerdem sollte geregelt werden, wer 
die Kosten für die Instandhaltung trägt 
und für die Beseitigung von Schäden 
und Mängeln verantwortlich ist. In der 
Regel werden die Eltern diese Kosten 
übernehmen, es sollte aber entspre-
chend in der Vereinbarung geregelt 
sein. Ergänzend können Vereinbarun-
gen über das Halten von Haustieren ge-
troffen werden und auch die Möglich-
keit einer Untervermietung kann mit 
der Vereinbarung geklärt werden.

Wie bei der Pflegevereinbarung und der 
Versorgungsvereinbarung sollte eine 

„salvatorische Klausel“ enthalten sein 
und Änderungen der Schriftform be-
dürfen.

Gern stehen Ihnen die Querschnitts-
verantwortlichen in den Betreuungs-
stellen des Betreuungsvereins Lebens-
hilfe Brandenburg e. V. (Kontakte siehe 
Rückseite) zu weiteren Fragen zur Ver-
fügung.

Anett Saxe, 
Betreuungsstelle Nauen/ 

Betreuungsstelle Rathenow
nauen@lebenshilfe-betreuungsverein.de
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Vorsorgende Verfügungen
Sie haben bestimmt schon öfter von vorsorgenden Verfügungen (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfü-
gung) gehört oder gelesen und sich gedacht „das brauche ich noch nicht“ oder „das kann ich machen, wenn ich älter bin“. Lei-
der kann man in eine Situation kommen, in der man diese Verfügungen bzw. Vollmachten auch in jüngeren Jahren gebrau-
chen kann, sei es z. B. durch einen Unfall oder durch eine plötzliche und unerwartete Krankheit. In diesem Artikel möchten 
wir Ihnen die unterschiedlichen Verfügungen erklären.

Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht legen Sie 
eine Person fest, die im Fall Ihrer Ge-
schäftsunfähigkeit bereit ist, für Sie 
Aufgaben zu übernehmen. Die festge-
legte Person kann dann in Ihrem Na-
men auftragsgemäß und rechtswirk-
sam in allen Aufgabenkreisen für Sie 
handeln (z. B. Bankgeschäfte erledigen, 
Verträge abschließen oder kündigen). 
Die Vorsorgevollmacht ist mit Erstel-
lung sofort gültig und es erfolgt keine 
gerichtliche Kontrolle.

Sie sollten sich also bewusst für eine 
Person Ihres Vertrauens entscheiden, 
denn diese Person soll nach Ihren 
Wünschen und Vorstellungen handeln. 

Die Vorsorgevollmacht muss schriftlich 
(aber nicht handschriftlich) sein. 

Betreuungsverfügung
Die Betreuungsverfügung ist für den 
Fall bestimmt, wenn ein rechtlicher Be-
treuer durch das Gericht bestellt wer-
den muss. Sie ist empfehlenswert, 
wenn Sie bei den zu regelnden Angele-
genheiten eine gerichtliche Kontrolle 
bevorzugen oder Ihnen keine Person so 
nahe steht, dass Sie ihr eine Vollmacht 
erteilen können oder wollen. Neben der 
Auswahl der Person, welche zum Be-
treuer bestellt werden soll, können Sie 
auch Wünsche für die jeweilige Aus-
übung der Betreuung aufschreiben 
(wie z. B. welches Heim bevorzugt wird 
oder dass Sie so lange wie möglich im 
eigenen zu Hause wohnen wollen). Die 
Person wird vom Betreuungsgericht be-
stellt und kontrolliert.

Patientenverfügung
Eine Patientenverfügung tritt erst dann 
in Kraft, wenn Sie als Patient einwilli-
gungsunfähig sind (z.B. bei Koma). 
Einwilligungsunfähig ist, wer die 
Schwe re, Tragweite und Risiken der Be-
handlung nicht mehr beurteilen und 
seinen Willen äußern kann. Wenn Sie 
eine Patientenverfügung erstellen wol-
len, sollten Sie zunächst darüber nach-
denken, was Ihnen im Zusammenhang 
mit Krankheit, Leiden und Tod wichtig 
ist, wovor Sie Angst haben und was 
Ihre Hoffnungen sind.

Für alle diese vorsorgenden Verfügun-
gen gibt es in unseren Betreuungsstel-
len Broschüren mit Vorschlägen zur 
Formulierung und Informationsmate-
rial. Sollten Sie Hilfe oder weitere In-
formationen benötigen oder wünschen, 
kön nen Sie uns anrufen und wir helfen 
Ihnen telefonisch oder vereinbaren ei-
nen Termin mit Ihnen.

Susanne Freier, 
Betreuungsstelle Neuruppin 

neuruppin@lebenshilfe-betreuungsverein.de

K U R Z  &  K N A P P

Vorsorgevollmacht

 c Bestimmung einer Person des  
eigenen Vertrauens für den Fall 
der Geschäftsunfähigkeit (mit  
Geschäftsfähigkeit bezeichnet  
man die für die Teilnahme am  
Geschäftsverkehr erforderliche 
Einsichtsfähigkeit in die Rechts-
folge von Verpflichtungen)

 c sie regelt  alle Aufgabenkreise

 c einschließlich Gesundheitsvorsorge

 c sie ist sofort gültig

 c keine gerichtliche Kontrolle

Betreuungsverfügung

 c Bestimmung einer Person des  
eigenen Vertrauens für den Fall, 
dass eine Betreuung notwendig 
werden sollte

 c vom Betreuungsgericht bestellt 
und kontrolliert

Patientenverfügung

 c Verfügung für den Fall der Einwil-
ligungsunfähigkeit (Einwilli-
gungsfähig ist, wer Art, Bedeu-
tung und Tragweite/Risiken der 
ärztlichen Maßnahme erfassen 
kann)

 c Vorwegnahme des Arztgespräches

 c bezieht sich auf medizinische Be-
handlung/Nichtbehandlung oder 
Behandlungsbegrenzung ange-
sichts einer aussichtslosen Er-
krankung, insbesondere in der 
letzten Lebensphase

  
Wie sichere ich meine Selbstbestimmung in 
gesundheitlichen Angelegenheiten?

Patientenverfügung

VORSORGE UND PATIENTENTRECHTEVorsorge
-Vollmac

ht

in Leichter Sprache 

Die Vorsorge-Vollmacht  

einfach verstehen 
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Betreuungsrechtsreform 
Neuerungen in der Berichterstattung ab 1.1.2023 

Mit einer guten Dokumentation sind 
ehrenamtliche Betreuer*innen gewapp-
net für neue Anforderungen bezüglich 
der Berichterstattung an die Betreu-
ungsgerichte ab Januar 2023. Die jährli-
che Berichterstattung wird zur fortlau-
fenden Planung der Betreuungsarbeit. 
Sie wird aus dem Kontext der reinen 
Vermögensaufsicht herausgenommen 
(§ 1863 BGB). Das heißt, es geht nicht 
mehr nur um das Vermögen sondern 
um die Gestaltung der Betreuung. Jähr-
liche Vermögensübersichten kommen 
für befreite Betreuer*innen hinzu.

Wie bisher müssen neben dem An-
fangsbericht zu Beginn einer Betreu-
ung regelmäßig Jahresberichte und am 
Ende der Betreuung ein Schlussbericht 
über die persönlichen Verhältnisse der 
betreuten Person verfasst werden. Ei-
nerseits ändern sich die sachlichen An-
forderungen an diese Berichte. Außer-
dem sind ehrenamtliche Betreuer*innen 
mit einer familiären Beziehung oder 
persönlichen Bindung zur betreuten 
Person vom Anfangsbericht befreit, je-
doch nicht von den Jahresberichten und 
dem Schlussbericht. Auch müssen sie, 
wie alle anderen Betreuer*innen ein An-
fangs-Vermögensverzeichnis erstellen. 
Folgende thematische Sachverhalte ge-
hören zukünftig in die Jahresberichte 
ehrenamtlich geführter Betreuungen:

	c Art, Umfang und Anlass der per-
sönlichen Kontakte zum Betreuten 
und der persönliche Eindruck vom 
Betreuten 

	c Umsetzung der bisherigen Betreu-
ungsziele und Darstellung der be-
reits durchgeführten und beab-
sichtigten Maßnahmen, 
insbesondere solcher gegen den 
Willen des Betreuten 

	c Gründe für die weitere Erforderlich-
keit der Betreuung und des Einwilli-
gungsvorbehalts, insbesondere auch 
hinsichtlich des Umfangs 

	c Die Sichtweise des Betreuten zu 
den Sachverhalten …“  
(§ 1863 Abs. 3 BGB)

Unter Punkt 2 wird eine fortlaufende 
Betreuungsplanung gefordert. Es er-
leichtert diesen Prozess, gleich zu An-
fang der Betreuung mit den betreuten 
Menschen über deren Wünsche, Ziele 
und eigenen Möglichkeiten zu reden 
und dies aufzuschreiben. Auch eine mit 
Datum versehene Dokumentation der 
Kontakte ist eine gute Vorbereitung für 
die Jahresberichte. Der Schlussbericht 
beschreibt Änderungen der persönli-
chen Verhältnisse der betreuten Person 
seit dem letzten Bericht und gibt an, 
wie das Vermögen und die Unterlagen 
übergeben wurden (§ 1863 Abs. 4 BGB).

Die Verpflichtung zur jährlichen Rech-
nungslegung im Aufgabenkreis „Ver-
mögensangelegenheiten“ wird zukünf-
tig in § 1865 BGB geregelt. Für ein 
gerichtlich bestimmtes Rechnungsjahr 
werden Einnahmen und Ausgaben des 
verwalteten Vermögens sowie Ab- und 
Zugänge von Vermögenswerten aufge-
listet. Befreite Betreuer*innen sind von 
dieser Pflicht entbunden (§ 1859 BGB), 
das sind Eltern, Kinder, Ehepartner*in, 
(zukünftig) Geschwister, Mitarbeiter*-
innen von Betreuungsvereinen und Be-
hörden. Nahestehende Vertrauensper-
sonen können sich befreien lassen. 
Allerdings können Befreiungen bei An-
haltspunkten für die Gefährdung des 
Vermögens auch aufgehoben werden. 

Als neue Art der Berichtspflicht für be-
freite Betreuer*innen mit dem Aufga-
benkreis „Vermögenssorge“ kommt ei-
ne jährliche Vermögensübersicht über 
den Bestand des betreuten Vermögens 
hinzu.

Von einer gut dokumentierten Betreu-
ertätigkeit profitieren am Ende alle Be-
teiligten. Bei Fragen zur Berichterstat-
tung wenden Sie sich bitte an unseren 
Betreuungsverein.

Achim Engelen, 
Betreuungsstelle Oberhavel 

oberhavel@lebenshilfe-betreuungsverein.de

R E C H T  |  T I P P  

F I L M T I P P :  
Die Goldfische 
Regisseurin:  Alireza Golafshan

Oliver arbeitet hart für seinen Erfolg 

als Portfolio Manager. Aber als er sich 

auf dem Weg zu einem Termin die 

freie Gegenspur zur privaten Fastlane 

macht, rast er in einen verheerenden 

Crash. Diagnose: Querschnitt lähmung.

Drei Monate Reha sollen ihn auf ein 

Leben im Rollstuhl vorbereiten. Doch 

Oliver will möglichst schnell raus aus 

diesem »Behindertengefängnis« mit 

schlechtem Internet. Auf der Suche 

nach dem stärksten WLAN-Signal lernt 

er eine schräge Behinderten-WG ken-

nen, die »Goldfisch Gruppe«: Magda 

eine blinde Zynikerin mit derbem Hu-

mor; zwei Autisten, den 80ies-Pop-Fan 

Rainman und den stummen Michi mit 

Schutzhelm, Franzi, ein selbstbewuss-

tes Mädchen mit Down-Syndrom sowie 

ihre zwei Betreuer Laura, die nach dem 

Studium der Förderpädagogik ihren 

Traumjob in der Praxis richtig gut ma-

chen will, und Eddy, der das genaue 

Gegenteil ist, ein Heilerziehungspfle-

ger, der seinen Job abgrundtief hasst. 

Oliver, der neben seiner Behinderung 

nun auch noch damit zu kämpfen hat, 

dass sein Schweizer Schließfach mit 

steuerfrei beiseite geschafftem Vermö-

gen aufzufliegen droht, erkennt die 

Vorteile positiver Diskriminierung: ein 

Ausflug mit einem Behindertenbus als 

perfekte Tarnung für seinen Schwarz-

geldschmuggel über die deutsch- 

schweizerische Grenze.
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R E C H T

Das Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Welchen Schutz bietet es?  

Das P-Konto (Pfändungsschutzkonto) gibt es nun schon seit Jahren. Dennoch ist die Unsicherheit sowohl auf Seiten der Ban-
ken und Sparkassen bei der Abwicklung als auch auf Seiten der rechtlich wenig versierten Schuldner nach wie vor sehr groß, 
denn es gibt bestimmte Grundprobleme beim Verständnis des P-Kontos. Schon der Begriff „P-Konto“ verleitet zu einem Miss-
verständnis, denn das  P-Konto als solches gibt es gar nicht. Der P-Konto-Schutz ist vielmehr eine Funktion, die dem beste-
henden Konto „zugeschaltet“ wird. Das ursprüngliche Konto bleibt dabei rechtlich erhalten, wird also lediglich um die 
Schutzfunktion erweitert. Um der Funktion des P-Kontos und dem Verständnis in der Abwicklung näher zu kommen, wer-
den nachfolgend einige Fragen beantwortet.

Benötige ich ein P-Konto? 
Ein P-Konto benötigt nur, wer mit einer 
Kontopfändung rechnen muss oder bei 
dem schon eine Kontopfändung be-
steht. Rechnen muss man mit einer 
Kontopfändung, wenn ein Gläubiger 
über einen Titel gegen den Schuldner 
verfügt (Vollstreckungsbescheid, Urteil, 
behördliche Verwaltungsakte z. B. des 
Finanzamtes etc.). 

Und wenn ich kein P-Konto 
 benötige, kann ich trotzdem  
eines einrichten? 
Das ist mit „Ja“ zu beantworten.Nach 
§ 850k Abs. 7 Satz 2 ZPO: (…) Der Kun-
de kann jederzeit verlangen, dass das 
Kreditinstitut sein Girokonto als Pfän-
dungsschutzkonto führt.

Zur Umwandlung eines Girokontos in 
ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) 
reicht ein entsprechendes Umwand-
lungsverlangen des Kontoinhabers ge-
genüber seiner Bank aus. Auch das Ba-
sis-Konto kann selbstverständlich als 
P-Konto geführt werden.

Welchen Schutz bietet das P-Konto?
Das P-Konto bietet Schutz vor Konto-
pfändungen in drei Stufen:

1. Basisschutz  
für Guthaben in Höhe von  
1.260 Euro

  Voraussetzung: Umwandlungs-
antrag des Kontoinhabers bei  
seiner Bank

2. Erhöhter Freibetrag  
mit  Bescheinigung  
bei Unterhalt/ Sozial- oder Asylbe-
werberleistungen für weitere Per-
sonen im Haushalt/Kindergeld/
einige weitere  Leistungen

 Voraussetzung: Vorlage einer 
 sogenannten P-Konto-Beschei-
nigung durch den Kontoinhaber  
bei seiner Bank

3. Individuell festgesetzter 
 Frei betrag  
mit Beschluss/Bescheid bei höhe-
ren Einkünften und Sonderfällen

 Voraussetzung: Antrag mit Nach-
weisen bei Vollstreckungsgericht/
Vollstreckungsbehörde

Was passiert mit zu viel Geld auf 
dem P-Konto?
Bei einem Pfändungsschutz-Konto ist 
der monatliche Geldeingang auf den 
Freibetrag begrenzt. Ist der P-Konto 
Freibetrag überschritten, ist es daher 
meistens brenzlig und schnelles aber 
bedachtes Handeln erforderlich. Die 
landläufige Meinung ist, dass Geld auf 
dem P-Konto oberhalb des Pfändungs-
freibetrages sofort gepfändet wird. Aber 
das stimmt nicht. Stattdessen wandert 
das Geld oberhalb des Freibetrages in 
einen separaten Topf, das Auskeh-
rungskonto. Hier ist das Geld vor dem 
Zugriff der Gläubiger noch geschützt. 
Allerdings kann man als Schuldner 
ebenfalls nicht darauf zugreifen. Das 
Guthaben des Auskehrungskontos wird 
im nächsten Monat als Einkommen auf 

das P-Konto ausbezahlt. Wenn damit 
das Einkommen im Folgemonat erneut 
über dem Freibetrag ist, behält die Bank 
die Differenz über das Auskehrungs-
konto ein. Erst wenn das Auskehrungs-
konto mehr Guthaben als der Freibe-
trag aufweist, ist zu viel Geld auf dem 
P-Konto und die Bank pfändet den 
Überschuss.

Ein einfaches Beispiel, was bei zu viel 
Geld auf dem P-Konto passiert
Wenn man z. B. einen Freibetrag von 
1.252,64 € und ein Einkommen von 
1900 € netto hat, fließen im ersten Mo-
nat 647,36 € (1.900 € minus 1.252,64 € ) 
auf das Auskehrungskonto. Die Bank 
bezahlt dann nur den Freibetrag über 
1.252,64 € auf das P-Konto aus.

Im zweiten Monat bei gleichem Ver-
dienst fließen erneut 647,36 € auf das 
Auskehrungskonto. Man erhält aber-
mals 1.252,64 € auf das P-Konto, um 
den Lebensunterhalt zu bestreiten. Al-
lerdings sind nun insgesamt 1.294,72 € 
(2 Mal 647,36 €) auf dem Auskehrungs-
konto, was oberhalb des Freibetrags von 
1.252,64 € liegt. Daher zahlt die Bank 
die Differenz von 42,08 € (1.294,72 € 
minus 1.252,64 €) an den Gläubiger 
aus.

Guthaben auf dem P-Konto unterhalb 
des Pfändungsfreibetrages
Unverbrauchtes Guthaben auf dem 
P-Konto kann in den nächsten Monat 
übertragen werden. Es handelt sich 
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R E C H T  |  T I P P

B U C H T I P P :  
Du darfst nicht alles  
glauben, was du denkst: 
Meine Depression
Autor: Kurt Krömer

»Ich war fast 30 Jahre depressiv. Ich 
muss damit leben. Und ich habe keinen 
Bock, das zu verheimlichen.«

Er ist einer der beliebtesten und be-

kanntesten Komiker des Landes. In sei-

ner Sendung »Chez Krömer« sprach er 

offen über seine schwere Depression 

und seine Zeit in der Tagesklinik und 

hat damit Millionen von Menschen er-

reicht.

Alexander Bojcan ist 47 Jahre alt, tro-

ckener Alkoholiker, alleinerziehender 

Vater und er war jahrelang depressiv. 

»Du darfst nicht alles glauben, was Du 

denkst« ist der schonungslos offene 

und gleichzeitig lustige Lebensbericht 

eines Künstlers, von dem die Öffent-

lichkeit bisher nicht viel Privates wuss-

te. Alexander Bojcan bricht ein Tabu 

und das tut er nicht um des Tabubre-

chens willen, sondern um Menschen 

zu helfen, die unter Depressionen lei-

den oder eine ähnliche jahrelange Ärz-

teodyssee hinter sich haben wie er 

selbst.

Dieses Buch wirbt für einen offenen 

Umgang mit psychischen Krankheiten 

und ist gleichzeitig kein Leidensbe-

richt, sondern eine komische und ext-

rem liebenswerte Liebeserklärung an 

das Leben und die Kunst. 

 dabei in gewisser Weise ebenfalls um 
„zu viel Geld auf dem P-Konto“. Dieses 
Geld kann maximal 3 Mal in den Folge-
monat übertragen werden und ist dann 
jeweils zum Beginn des folgenden Mo-
nats verfügbar. Wird das Geld zum vier-
ten Mal in den Folgemonat übertragen, 
wird es gepfändet, obwohl das Einkom-
men unterhalb des Pfändungsfreibetra-
ges lag. Es ist daher empfehlenswert, 
das Geld vor dem Monatswechsel abzu-
heben, um Probleme beim Übertrag 
von Guthaben in den Folgemonat beim 
P-Konto zu vermeiden.

Die hier dargestellten und gesammel-
ten Informationen erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit und stellen 
selbstverständlich keine rechtsverbind-
liche Auskunft dar. Diese erhält man 
auf Nachfrage bei den zuständigen 
Sparkassen und Kreditinstituten.

Sibylle Franke, 
Betreuungsstelle Potsdam-Mittelmark 

potsdam@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Betrag unterhalb der 
Pfändungsgrenze

Frei verfügbarer 
Betrag

Betrag oberhalb der 
Pfändungsgrenze

Oberhalb der 
Pfändungsgrenze

Auszahlung 
an Gläubiger

P-Konto

BANK

Geldeingang Auskehrungs-
konto 

Vormonat

Auskehrungs-
konto

Die folgende Grafik veranschaulicht kurz was 

 passiert, wenn der Geldeingang auf dem P-Konto 

höher als der Freibetrag ist:
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Neue Filmreihe „Trotzdem ICH“ erschienen 
Kindheit in totalitären Institutionen: Minderjährige in DDR-Psychiatrien und die heutigen Folgen 

Die Filmreihe erzählt, wie Betroffene, 
die als Kinder und Jugendliche schwer-
wiegende belastende Erfahrungen in 
psychiatrischen Kliniken machten, heu-
te mit dieser Erinnerung leben und wie 
sie ihr Leben prägt. Zwei der Filmprota-
gonisten ringen seit Jahren mittels 
künstlerischen Arbeitens als Bildhauer 
bzw. Maler um ein sinnstiftendes Le-

ben ohne Stigmatisierung. In den Fil-
men kommen Betroffene zu Wort so-
wie Menschen, die sie unterstützend 
begleiten. Zwei Experten sprechen über 
die historische Dimension der Lage von 
Kindern und Jugendlichen in psychiat-
rischen Kliniken der DDR. 

Das Projekt entstand in Kooperation 
mit dem Lebenshilfe Landesverband 
Brandenburg e. V. und der Beauftrag-
ten des Landes Brandenburg zur Aufar-
beitung der Folgen der kommunisti-

schen Diktatur. Hintergrund ist die 
Arbeit der Stiftung Anerkennung und 
Hilfe im Land Brandenburg, durch wel-
che Menschen, die vor 1990 Leid und 
Unrecht erlitten, unterstützt werden. 
Die Aufarbeitungsbeauftragte trägt eine 
entsprechende Beratungsstelle, in der 
bisher 1.815 Betroffene beraten wurden 
und eine materielle Unterstützung im 

Gesamtwert von 18,8 Mio. Euro (Stand 
30.4.2022) ausgezahlt wurde. Der Lan-
desverband der Lebenshilfe hat in den 
90er Jahren einen wichtigen Beitrag 
zur Enthospitalisierung der betroffenen 
Männer und Frauen geleistet und ist 
Träger mehrerer Wohnstätten für Men-
schen mit Behinderungen. Er setzt sich 
dafür ein, dass jeder geistig behinderte 
Mensch so selbständig wie möglich le-
ben kann und ihm so viel Schutz und 
Hilfe zuteilwerden, wie er für sich 
braucht.   

Die Aufarbeitungsbeauftragte, Dr. Ma-
ria Nooke: „Viele Menschen haben sich 
in der Anlauf- und Beratungsstelle ge-
öffnet und in sehr emotionalen Gesprä-
chen mitunter zum ersten Mal über ihre 
belastenden Erlebnisse berichtet. Ich 
habe große Hochachtung davor, wie sie 
ihr Leben bewältigen. Die beiden Künst-
ler im Film stehen dafür exemplarisch. 
Die Filmreihe möchte zur Sensibilisie-
rung für das Schicksal dieser Menschen 
beitragen.“

Die Geschäftsführerin des Lebenshilfe 
Landesverband Brandenburg e. V., Sus-
anne Meffert zu dem Filmprojekt: „Dar-
über zu reden und sich zu erinnern ist 
wichtig. Es zu sehen und den Menschen 
zuzuhören soll helfen, eine Wiederho-
lung zu verhindern. Menschenwürde ist 
Menschenwürde, für alle.“ 

Die Filmreihe finden Sie auf der Home-
page der LAkD unter:

www.aufarbeitung.branden-
burg.de/kontakt/stiftung- 
anerkennung-und-hilfe/filme-
1-5-trotzdem-ich/

Die Filme stehen auch in einer Fassung 
für Menschen mit Hörbeeinträchtigun-
gen in Deutscher Gebärdensprache 
und mit Untertiteln zur Verfügung.

Susanne Meffert, 
Geschäftsfüherin Lebenshilfe  

Landesverband Brandenburg e. V. 
s.meffert@lebenshilfe-brandenburg.de

Silvana Hilliger (LAkD), 
Referentin bei der Beauftragten des 

Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der 
Folgen der kommunistischen Diktatur, 
silvana.hilliger@lakd.brandenburg.de
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Mitgliederantrag

Unseren Mitgliederantrag finden Sie 

im  Internet zum Download unter 

www.lebenshilfe-betreuungsverein.de

 Name | Vorname | Firma

 
 Geburtsdatum

 
 Adresse

 

 

P Ich beantrage die Mitgliedschaft. P Aktives Mitglied P Fördermitglied

P Ich bitte um Zusendung der Satzung. 

P Ich überweise auf das angegebene Konto 
 des Betreuungsvereins Lebenshilfe Brandenburg e. V.  
P Ich erteile eine Einzugsermächtigung, damit der Betrag 
 von meinem Konto abgebucht werden kann.

 Kontoinhaber Konto BLZ

  
 IBAN

 
 BIC

 

P Ich überweise eine einmalige Spende.

P Ich unterstütze den Betreuungsverein mit einer Sachspende.

 

P Ich bitte um Zusendung einer Spendenbescheinigung 
 an meine Adresse zur Vorlage beim Finanzamt.

 Sonstige Anmerkungen

 

 

Datum, Ort

Unterschrift

Hönow
Mahlsdorfer Straße 61
15366 Hoppegarten

www.lebenshilfe-betreuungsverein.de

Telefon 030-99 28 95 20
Fax 030-99 28 95 50
Mail info@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Bank Sparkasse Märkisch-Oderland
Konto 320 703 8548
BLZ 170 540 40
IBAN DE98 1705 4040 3207 0385 48
BIC WELADED1MOL

Betreuungsverein 
Lebenshilfe Brandenburg e. V.

Betreuungsverein 
Lebenshilfe Brandenburg e. V.
Hönow
Mahlsdorfer Straße 61
15366 Hoppegarten

Bitte per Post an

Oder per Fax an

030-99 28 95 50
Oder geben Sie dieses Formular bitte ausgefüllt in einer unserer 

Beratungsstellen ab. 

ANTRAGSFORMULAR MITGLIEDSCHAFT & SPENDE

Ich bin: 

P Betreuer

P an einer Übernahme einer 
Betreuung interessiert

P Angehöriger einer/s
Betreuten

Steigende Strom-, Heiz- 
und Lebensmittelkosten
Wer wird wie entlastet 

Es betrifft uns alle … Heizöl, Strom, Sprit und auch Lebensmittel werden merkbar 
teurer. Die Ukraine-Krise zieht ihre Kreise und macht auch vor unserer Haustür 
nicht halt. Doch wie werden diejenigen entlastet, die es am härtesten trifft? Die 
Bundesregierung hat im Frühjahr dieses Jahres Maßnahmenpakete geschnürt, die 
die erheblichen finanziellen Auswirkungen abfedern sollen. 

Hierzu zählt das am 27. April beschlossene Maßnahmenpaket zum Umgang mit 
den hohen Energiekosten: 

	c Sozialleistungsempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt) erhalten einmalig 200 €

	c Familien bekommen im Juli einen Kinderbonus  
in Höhe von 100 € je Kind ausgezahlt

	c das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr kostet  
von Juni bis August 2022 nur 9 € im Monat

	c die Spritpreise werden durch Absenkung der Energiesteuer gesenkt  
(Benzin um 30 Cent pro Liter, Diesel um 14 Cent pro Liter)

	c alle einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen erhalten  
eine einmalige Energiepauschale in Höhe von 300 € (brutto)

Um sich die steigenden Heizkosten leisten zu können, wurde im April ein Heiz-
kostenzuschuss durch die Bundesregierung beschlossen. Diesen Zuschuss erhalten: 

	c Wohngeldempfänger*innen in Höhe von einmalig 270 Euro  
(bei einem 2 Personen-Haushalt 350 Euro, jedes weitere Familienmitglied  
erhält zusätzlich 70 Euro)

	c Azubis und Studierende mit Bafög-Bezug in Höhe von einmalig 230 Euro 

Der Zuschuss ist pfändungssicher.

Weitere Entlastungen, insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
werden mit dem Steuerentlastungsgesetz, dem zweiten Entlastungspaket geplant. 
Rückwirkend zum 1. Januar 2022 soll danach die Entfernungspauschale steigen, 
ebenso der Grundfreibetrag und der Arbeitnehmerpauschbetrag. 

Mit Beschluss des Bundeskabinetts am 9. März fällt zum 1. Juli 2022 die EEG-Um-
lage (Erneuerbare Energien-Gesetz) weg. Dann müssen Stromkunden keine 
EEG-Umlage mehr zahlen. Stromlieferanten werden in den jeweiligen Vertragsver-
hältnissen zu einer entsprechenden Absenkung der Preise zum 1. Juli 2022 ver-
pflichtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter anderem über die Seite des Bundes-
finanzministeriums:

www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/
Themen/Schlaglichter/Entlastungen/schnelle-spuerbare- 
entlastungen.htm

Steffi Randig, 
Betreuungsstelle Potsdam-Mittelmark 

potsdam@lebenshilfe-betreuungsverein.de
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Betreuungsverein
Lebenshilfe Brandenburg e. V.

Standort Ansprechpartner und Adresse Kontakt und Sprechzeiten

Angermünde Stefan Schweizer
Gartenstraße 1 · 16278 Angermünde

Tel. 03331-24 39 0 · Fax 03331-2 51 88
angermuende@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 13–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Bad  
Freienwalde

Mandy Seefeldt
Wriezener Straße 75b · 16259 Bad Freienwalde

Tel. 03344-3 24 57 · Fax 03344-3 26 26
badfreienwalde@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–12 Uhr 
Do 13–16 Uhr

Beeskow Daniela Milost
Fürstenwalder Straße 3 ·15848 Beeskow

Tel. 03366-2 19 63 · Fax 03366-6 01 36
beeskow@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Do 8–12 Uhr, 13–16 Uhr  
und nach Vereinbarung

Brandenburg 
an der Havel

Stefan Böttcher
Geschwister-Scholl-Straße 36 · Haus G
14776 Brandenburg an der Havel

Tel. 03381-20 18 12 · Fax 03381-20 18 13 
brandenburg@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–12 Uhr, 14–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Cottbus/Land Katja Hollnick
Ringstraße 1 · 03050 Cottbus

Tel. 0355-4 30 47 55 · Fax 0355-4 30 47 57
cottbus@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Eberswalde Carmen Piechotka Bürohaus Ulrich Speicher
Friedrich-Ebert-Straße 12 · 16225 Eberswalde

Tel. 03334-23 75 06 · Fax 03334-2 97 42
eberswalde@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Do 9–12, 14–16 Uhr  
und nach Vereinbarung

Finsterwalde Elke Krause
Wilhelm-Liebknecht-Str. 6 · 03238 Finsterwalde

Tel. 03531-60 15 14 · Fax 03531-60 15 19 
finsterwalde@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–12 Uhr, 13–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Forst (Lausitz) Danilo Gerstenberger
Cottbuser Straße 5 · 03149 Forst (Lausitz)

Tel. 03562-23 07 · Fax  03562-23 04
forst@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Mo 9–12 Uhr, Do 14–16 Uhr  
und nach Vereinbarung

Frankfurt 
(Oder)

Markus Sawicki
Logenstraße 8 · 15230 Frankfurt (Oder)

Tel. 0335-28 05 11 11 · Fax 0335-28 05 11 10 
ffo@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Mi 13–16 Uhr  
und nach Vereinbarung

Guben Falk Endler
Mittelstraße 17 · 03172 Guben

Tel. 03561-6 82 90 50 · Fax 03561-6 82 90 51 
guben@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–12 Uhr, Mi 14–16.30 Uhr   
und nach Vereinbarung

Hönow Annett Geißler 
Mahlsdorfer Straße 61 
15366 Hoppegarten/OT Hönow

Tel. 030-99 28 95 30 · Fax 030-99 28 95 50
sekretariat@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Do 10–12Uhr, 
13–16.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

Königs 
Wuster hausen

Susan Kloß / Bianca Götz
Potsdamer Str. 52 · 15711 Königs Wusterhausen

Tel. 03375-29 46 20 · Fax 03375-29 57 20
kw@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Do 9–12 Uhr, 13–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Lübben 
(Spreewald)

Susan Kloß
Am Markt 1 · 15907 Lübben (Spreewald)

Tel. 03546-2 25 29 06 · Fax 03546-2 25 29 05
luebben@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–13 Uhr, Do 13–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Nauen Anett Saxe
Dammstraße 7A · Haus E · 14641 Nauen

Tel. 03321-45 17 37 · Fax 03321-4 89 22
nauen@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Do 13–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Neuruppin Susanne Freier
Feldmannstraße 6 · 16816 Neuruppin

Tel. 03391-4 04 40 64 · Fax 03391-4 05 95 61
neuruppin@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 13–16 Uhr  
und nach Vereinbarung

Oberhavel Achim Engelen
Lehnitzstraße 30 · 16525 Oranienburg

Tel. 03301-52 52 26 · Fax 03301-53 80 91
oberhavel@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di & Do 10–14 Uhr  
und nach Vereinbarung

Potsdam- 
Mittelmark

Steffi Randig
Tannenweg 2 · 14532 Stahnsdorf

Tel. 03329-61 44 26 · Fax 03329-61 44 25    
pm@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–12 Uhr, 13–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Rathenow Anett Saxe
Goethestraße 30 · 14712 Rathenow

Tel. 03385-51 58 65 · Fax 03385-51 58 67
rathenow@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 10–12 Uhr  
und nach Vereinbarung

Schwedt/ 
Oder

Janet Tank
Berliner Straße 52e · 16303 Schwedt/Oder

Tel. 03332-52 40 44 · Fax 03332-57 22 98
schwedt@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 15–17 Uhr  
und nach Vereinbarung

Senftenberg Romina Günther
Fischreiherstraße 5 · 01968 Senftenberg

Tel. 03573-7 99 00 10
senftenberg@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Mi 9–12 Uhr, 13–16 Uhr 
und nach Vereinbarung

Spremberg Matthias Herrmann
Dresdener Straße 22 · 03130 Spremberg

Tel. 03563-60 07 91 · Fax 03563-608 04 94
spremberg@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 8–12 Uhr, 13–18 Uhr
und nach Vereinbarung

Templin Nadin Wendland
Dargersdorfer Straße 58 · 17268 Templin

Tel. 03987-5 29 91 · Fax 03987-4 07 72
templin@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 14–17 Uhr, Mi 9–12 Uhr  
und nach Vereinbarung

Wittenberge Mark Günther
Perleberger Straße 18 · 19322 Wittenberge

Tel. 03877-6 06 62 · Fax 03877-7 92 40
wittenberge@lebenshilfe-betreuungsverein.de

Di 9–13 Uhr, Mi 12–16 Uhr  
und nach Vereinbarung

Sprechen Sie uns an!
Wir sind Ihnen ein Ansprechpartner bei Fragen und Problemen im Betreuungsrecht. 
So finden Sie Ihre nächstgelegene Betreuungsstelle.
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